Männerturnverein Ramelsloh von 1914 e.V.
Vorschlag zu Satzungsänderungen:
13 a) Beschluss über Satzungsänderung §1 Name, Sitz:

Alt: §1 Name, Sitz

Neu: §1 Name und Sitz

13 b) Beschluss über Satzungsänderung §5 Mitgliedschaft - §5c

Alt: c) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder durch Ausschluss.

Neu: c) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.

13 c) Beschluss über Satzungsänderung §9 Die Mitgliederversammlung - §9
Alt: §9 Die Mitgliederversammlung
Neu: §9 Mitgliederversammlung
13 d) Beschluss über Satzungsänderung §9 Die Mitgliederversammlung - §9b

Alt: b) Der Mitgliederversammlung obliegt die Beschlussfassung insbesondere bei

1. Satzungsänderungen; 

2. Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung; 

3. Grundsätzen der Beitragserhebung; 

4. Wahl der ständigen Vorstandsmitglieder; 

5. Wahl der zwei Kassenprüfer; 

6. Entlastung des Vorstandes; 

7. Genehmigung des Haushaltsplanes; 

8. Auflösung des Vereins.
Neu: b) Der Mitgliederversammlung obliegt die Beschlussfassung insbesondere bei


1. Satzungsänderungen; 


2. Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung; 


3. Grundsätzen der Beitragserhebung; 


4. Wahl der ständigen Vorstandsmitglieder; 


5. Wahl der Kassenprüfer; 


6. Entlastung des Vorstandes; 


7. Genehmigung des Jahresabschlusses; 
8. Auflösung des Vereins.

13 e) Beschluss über Satzungsänderung §9 Die Mitgliederversammlung - §9c

Alt: c) Die Mitgliederversammlung soll alljährlich im ersten Halbjahr als "Jahreshauptversammlung" einberufen werden. Die Einberufung erfolgt durch den 1. Vorsitzenden durch Aushang in den Mitteilungskästen des MTV Ramelsloh unter Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung mit einer Einberufungsfrist von mindestens 14 Tagen. Anträge zur Tagesordnung sind bis 4 Tage vor der Mitgliederversammlung beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. 

Einfache Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand nach der obigen Vorschrift einzuberufen, wenn ein dringender Grund vorliegt oder mindestens 20 % der Stimmberechtigten einen entsprechenden Antrag stellen.

Neu: c) Die Mitgliederversammlung soll alljährlich im ersten Halbjahr als "Jahreshauptversammlung" einberufen werden. Der 1. Vorsitzende hat diese durch Aushang in den Mitteilungskästen des MTV Ramelsloh, unter Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung, mit einer Frist von mindestens 14 Tagen einzuberufen. Anträge zur Tagesordnung sind bis 4 Tage vor der Mitgliederversammlung beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen.
Einfache Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand nach der obigen Vorschrift einzuberufen, wenn ein dringender Grund vorliegt oder mindestens 20% der stimmberechtigten Mitglieder einen entsprechenden Antrag stellen.

13 f) Beschluss über Satzungsänderung §9 Die Mitgliederversammlung - §9e

Alt: e) Die Tagesordnung einer Jahreshauptversammlung umfasst mindestens folgende Punkte:

1. Feststellen der Stimmberechtigten; 

2. Berichte des 1. Vorsitzenden, des Leiters der Finanzen und der Kassenprüfer;


3. Entlastung des Vorstandes; 


4. Wahlen; 


5. Beschlussfassung über vorliegende Anträge.

Neu: e) Die Tagesordnung einer Jahreshauptversammlung umfasst mindestens folgende Punkte:

1. Feststellung der Stimmberechtigten; 

2. Berichte des 1. Vorsitzenden, des Leiters der Finanzen und der Kassenprüfer;


3. Entlastung des Vorstandes; 


4. Wahlen;

5. Beschlussfassung über den Jahresabschluss;


6. Beschlussfassung über vorliegende Anträge.

13 g) Beschluss über Satzungsänderung §9 Die Mitgliederversammlung - §9f

Neu: f) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu erstellen. Zur Bestätigung der Richtigkeit des Protokolls ist dieses von dem Schriftwart und dem Leiter der Mitgliederversammlung (in der Regel ist dies der 1. Vorsitzende) zu unterschreiben.
13 h) Beschluss über Satzungsänderung §10 Der Vorstand

Alt: §10 Der Vorstand
Neu: §10 Vorstand
13 i) Beschluss über Satzungsänderung §10 Der Vorstand - §10a

Alt: a) Der Vorstand besteht aus dem Präsidium, zwei ständigen Beisitzern und zwei Vertretern der Abteilungen.

Neu: a) Der Vorstand besteht aus dem Präsidium, zwei ständigen Beisitzern, einem Schriftwart und einem Vertreter der Abteilungen.
13 j) Beschluss über Satzungsänderung §10 Der Vorstand - §10b

Alt: b) Das Präsidium ist gesetzlicher Vertreter gemäß § 26 BGB. Es besteht aus folgenden Mitgliedern:
1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender und Leiter der Finanzen. Jeder ist alleinvertretungsberechtigt.
Neu: b) Das Präsidium ist gesetzlicher Vertreter gemäß §26 BGB. Es besteht aus folgenden Mitgliedern:
1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender und Leiter der Finanzen. Jeder ist alleinvertretungsberechtigt.
In das Präsidium können nur Personen gewählt werden, die das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben.
13 k) Beschluss über Satzungsänderung §10 Der Vorstand - §10c

Alt: c) Nach einem festen Plan stellen jeweils zwei Abteilungen je ein Vorstandsmitglied. Die Auswahl obliegt der jeweiligen Abteilung. Den Plan, der die Zuordnung zum Vorstand regelt, erstellt das Präsidium.

Neu: c) Nach einem festen Plan stellt jährlich eine Abteilung ein Vorstandsmitglied. Die Auswahl obliegt der jeweiligen Abteilung. Den Plan, der die Zuordnung zum Vorstand regelt, erstellt das Präsidium.

13 l) Beschluss über Satzungsänderung §10 Der Vorstand - §10d

Alt: d) Der Vorstand leitet den Verein und erledigt die laufenden Geschäfte nach der Maßgabe dieser Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlungen.

Neu: d) Der Vorstand leitet den Verein und erledigt die laufenden Geschäfte nach der Maßgabe dieser Satzung und den Beschlüssen der Mitgliederversammlungen.

13 m) Beschluss über Satzungsänderung §10 Der Vorstand - §10e

Alt: e) Die Aufgabenverteilung der einzelnen Mitglieder des Vorstandes regelt der 1.Vorsitzende.

Neu: e) Die Aufgabenverteilung der Vorstandsmitglieder regelt der 1.Vorsitzende.

13 n) Beschluss über Satzungsänderung §10 Der Vorstand - §10f

Alt: f) Vorstandsmitglieder, mit Ausnahme der Abteilungsvertreter, werden wie folgt gewählt:


1. In den ungeraden Jahren der 1. Vorsitzende und die Beisitzer; 


2. In den geraden Jahren der 2. Vorsitzende und der Leiter der Finanzen.

Neu: f) Vorstandsmitglieder, mit Ausnahme des Abteilungsvertreters, werden wie folgt gewählt:


1. In den ungeraden Jahren der 1. Vorsitzende und die beiden ständigen Beisitzer; 


2. In den geraden Jahren der 2. Vorsitzende, der Leiter der Finanzen und der Schriftwart.
13 o) Beschluss über Satzungsänderung §10 Der Vorstand - §10g

Alt: g) Der Vorstand kann besondere Vertreter bzw. hauptamtliche Mitarbeiter einstellen.
Neu: g) Der Vorstand kann besondere Vertreter bzw. hauptamtliche Mitarbeiter einstellen oder unter Vertrag nehmen.

13 p) Beschluss über Satzungsänderung §12 Satzungsänderungen

Alt: Über Satzungsänderungen entscheidet eine Mehrheit von ¾ der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder.

Neu: Über Satzungsänderungen entscheidet eine Mehrheit von ¾ der bei einer satzungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung erschienenen stimmberechtigten Mitglieder.

13 q) Beschluss über Satzungsänderung §13 Vereinsauflösung - §13a

Alt: a) Über die Auflösung des Vereins entscheidet eine Mehrheit von 4/5 der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder, mit der Maßgabe, dass mindestens 4/5 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Wird diese Bedingung nicht erfüllt, so ist die Abstimmung vier Wochen später zu wiederholen. Die Versammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig.

Neu: a) Über die Auflösung des Vereins entscheidet eine Mehrheit von 4/5 der bei einer satzungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung erschienenen stimmberechtigten Mitglieder, mit der Maßgabe, dass mindestens 4/5 der stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend sind. Wird diese Bedingung nicht erfüllt, so ist die Abstimmung vier Wochen später zu wiederholen. Die Versammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig.

Seevetal, 17. Februar 2012
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